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Bekanntmachung.
Dienstag , den 3 . Juni IUOT,

Kachmittags $7 * Nhr , wird das den
Ihelcuten Karl Mischer und Anna , gcb.
Becker, zu.Biebrich gehörige dreistöckige
Wohnhaus nebst Holzstall und Hofraum,
belegen an der Ecke der Ralhhans- und
Thelemannstraße zwischen Peter Becker und
der Thcmannstraste, taxirt zu 76,500 Mark,
i« dem RathhauSzimmer zu Biebrich zwangs-
treise öffentlich versteigert. F 265

Wiesbaden , den 26. April 1902.
Königliches Amtsgericht 62.

Auszug
JUS der Polizei-Verordnung, betreffend das Melde-

wesen vom 17. Februar 1900.
8 6, Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremd« (Badegäste, Reisendex .),
deiche in Privathänsern für Entgelt oder unent-
pwch Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch de« Wohnungsgeber bei dem Bureau des
Mtzeireviers an- bezw. abzumelden.

Galt- und„ Herbergswirtbe baden täglich bis
N Uhr VormitlagS alle wahrend des vorbeii-
^narnen Tages oder während der Rocht an-

eWMMienen bezw. abgercisten Fremden bei dem
Wnwm des Polizei-Reviers an- bezw. abzamelden.

Di« Meldung der Fremden gcschiebt schriftlich
«rch zwei Meldezettel, welche enthalten müffen:
E - und Zuname. Stand oder Gewerbe, Geburts-
«d Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- „nd Herbergswirtbefind vervfiichtet,
kW Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu holte»,
«Eide einem jedeuFremdcn alsbald nach seiner An-

zur Emtraguna vorznlegen und auf die richtige
«dvollfländige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehende« wird hiermit wiederholt zur
Mzcmeiuen Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden , den 6. Februar 1902.
DEzei-Präfident. St.  Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachnng,
^Ebkrsfeud daS Verbot des FustrverkebrS
M dem Plötze zwischen der Vvangelischen

und dem Marktkever , sowie
diesen, und dem Rattzhause befind-

"E«en Fahrstraße während der Maicktzeit.
.Ans  Grund des 8 73 der Polizei-Verordnung

September I960 wird hiermit bestimmt:
fr ,J ) Da» Befahren des für den Fnßgänger-

bestimmten Platze? an der Westseite der
8 *7 ” % ! Hanptkirch« zwischen dieser und dem
^Meller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten,
^frwbenso ist Untersaat, bewannie oder nn-
^ "wtrFubnverke aus diesem Platze aufzustellen.

. derkebr mit Fuhrwerken aller Art,
wcht den Marktzweckendienen bezw. nickt zur

" 'kr Abkubr von Marktgegenständen bestimmt
de, Fahrstraße zwischen dem Rathhaus

.Tf̂ Marktkellcr ist während der Marktzeit.
« - SW « ß Uhr Vormittags und 2 Uhr Nach-
^I >w«krfagt.
wr.j,̂ E >?krhandlnnaengegen diese Anordmwgen

wit der im 8 75 der obengenannten Ver-
angedrobten Strafe geahndet. *

Wiesbaden , den 2l . November 1901.
Der Königliche Polizei-Präfident.

K. Prinz von Ratibor.

Polizei -Berordnurig.
8ere.^ ^ niud der 88 5 »nd 6 der Allerhöchsten

vom 20. September 1867 über die
jl2en -«erwl>iu„,g j,i den neu erworbenen Londe«-
ßbft M. e "er §8 143 und 144 de, Gesetze«
30. ollaemeine Lande«- Verwaltung vom

tvird mit Znstiniinnna de« Ge-
D»lî .«?kpde« für den Geltungsbereich der'—" */v^ IUI UCIl WUlllll " WUUUUI Ul I

rorbnmiti v. 1. August INst nachstehende
N ^ dnun« erlassen-vorerŵ^ 'ufisatz der Pofilion ° in 8 68 der

^ ttQAn.ni W, Pollzei-Verordnung erhält hinfort'"«stehende Fassung:
' . 1 Gruben find entweder mit Matierwerk
k.. "derwölben oder mit eisernen Platten,
sn.? ° mit mindesten« 4,5 cm starken in
S ' ® ! lieaenden Bahlen mit schließend z»
Sjya 01  Bereit « vorhandene Gruben
weiche diese» Vorschrift nicht ent-
!, ffchen , mfiss« » binnen Jahresfrist

Deröstcnttichnna dieser Ver-
entweder vorschriftsmäßig

«erstesteilt, oder beseitigt werden.
lä!N»"d"w» find in widerruflicher Meise zü¬
rn,».! ?dknn „ach übereinstimmeiidem Er-

der Posizei- nnd der Gemeindebehörde
kri„. betrieb der betreffende» Anlagen

De, m' " ' .Mckfiäude entstehe».' *
»^ ^ ^ iki-Präsident. K. Prinz v . Ratibor.

3»t ff^ dannlmachnnq.
biu°e?nt.k̂ " werden hiermit ausdrücklich da-

i" b '» erw«.n ' bflf!  s>' bezüglich der Ansstettnng
t»? Liesernn, "9 bon AcetvlengaSapparatm von
stdrvng" "" '-n Gewahr fjjr di- richtige Aus¬
ten Tnüffc, ^ "^ kllnng dieser Apparate vek-

D»"iei-Präfidcnt. St,  Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

un Ratbhause, Zimmer No. 16, Nachmittags um
5 Uhr. au folgenden Tagen statt: 2., 3.. 13., 14.,
15., 16., 17., 26., 27., 28., 30., 31. Mai. 1„ 8., 4„
5., 6., 15., 16„417., 18., 19., 20. September, für
Knider aus uiftcirten Häusern am 29. und
30. September.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben. Für Wiederiwpflinge au? inficirtcn
Hansen, ist der Termin auf den 1. Oktober, Nach¬
mittag« 5 Uhr, angesetzt.

Der Eingang »um Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel„Zum grünen Wald"

. Eine Woche nach der Impfung find die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustelle». Nachschau findet ebew
falls Nachmittag« 5 Ubr statt.

DieAugchörigcn dürfen sich erst nach Empfangs
nähme der Impfscheines an« dem Jmpflokal ent
fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflegecltern und Vormünder) werden ersucht, ihre
Kinder bezw. Pflegebesodlenenpünktlich Rach
mittags « in 5 Uhr zur Impfung und Nach
schau bringen, andernfalls muffen die Kinder, bei
Vermeidung der im Reichsimpfgeictz angedrohten
Strafen , ans eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpffichtig find alle im Jahre 1901 und
früher geborenen Kinder, soweit fie nicht mit Er>
folg fleimpft worden stud oder nach ärztlichem
Zeugiuß die natürlichen Blattern überstanden
haben, ferner diejenigen Sinder, welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestcllt oder der
Impfung vorschriftsmäßig entzogen worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß
Abimpfungen von Arm zu Arm nicht stattfinden
und daß der zur Verwendung gelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstilüt zu Casiel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Erstimpstinge.

8 1. Aus einem Hause, in welchem an¬
steckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
Diphtherie, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosen¬
artige Entzündung oder die natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene, die in solchen Häusern wohnen, vom
Impftermine scrnzuhalten.

8 2. Die Eltern des Jmpflinges oder deren
Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Aus¬
führung der Impfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mittheilung zu
machen.

8 3. Die Kinder müsien zum Impftermine
mit rcingkwaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

Z 4. Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung de« Impflinge« die wichtigste
Pflicht.

8 5. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Die Nahrung des Kinde« bleibe un¬
verändert.

8 7. Bei günstigem Wetter darf das Kind
in« Freie gebracht werden. Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunde» und
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreiben, Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren, sic dürfen nur mit irisch
gereinigten Händen berührt werde», zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen, welche an
eiternden Geschwüren, HautanSschlägen oder Wund¬
rose (Rathlaus) erkrankt sind, ist der Impfling
sorgiältig zu bewahren, um die Uebcrtragung von
Krankheit«keimcn in die Jmpistellen zu verhüten,
auch find die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge fernznhalten.
Koinnicn unter den Angehörigen des Jmpflinges.
welche mit ibm denselben Haushalt theilen. Falle
oo» Krankheiten der obigen Art vor, so ist cS
zweckmäßig, den Rath eine« Arztes einzudolen.

8 9, Rach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche
sich in der Regel bis znni nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erbabencn von
einem rothcn Enlzündimgsbof umgebenen Schntz-
pocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
Flüisiakcit. welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage begmnen
die Pocke» zu einem Schorfe einzutrockncn, der
nach drei bis vier Wochen von selbst ab'ällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück, welche mindesten«
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz-
pocken ist ein Verband überflüssig, fall« aber in
der nächsten Umgebung derselbe» eine starke breite
Rötbe entstehen sollte sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtcm Waffer anzuwciide»;
wen» die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband
anznlegc». ex „ach der Impfung ent-
stellenden Erkrankung ist ein Arzt zu,»ziehen; der
Jmpsarzt ist von jeder solche» Erkrankung, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben cintritt, in Kcnntniß zu setzen.

8 11. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankuiig. oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1),
nicht in da, Zmpflokal gebracht werden, so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Tcrmintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig auf-
zubewahren.

Verhaltungsvorschriften für
Wiedertmpflinge.

8 1-, Aiis einem Hause, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtberie,
Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht komme».

, 8 2, Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3. Auch nach dem Impfen ist möglichst
E)fl'cht des Impflings die wichtigste

8 4. Die Entwickelungder Impfpusteln tritt
am 3. oder 4. Tage ein nub ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bünde,,, daß eine Versäumniß des Schulunterrichi«
deshalb nicht nothwendig ist. Nur wen» ans-
»alwisweise Fieber eintritt, soll da« Kind zu
Hause bleiben. Stellen sich vorübergehendgrößere
Röthe und Anschwellungen der Impfstellen ein, so
sind kalte, häufig zu wechselnde Umschläge mit ab¬
gekochtem Waffer anznweuden. Die Kinder können
das gewohnte Baden forlsetzen. Da« Turnen ist
vom 3. bi» 12. Tage voi. Allen, bei denen sich
Fmpfblatlcrn bilden, auszusetzen. Die Jnipfstellen
sind, solange sie nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß , sowie vor
Reibungen durch enycKIeidung und vorDruck von
Außen z» hüten. Insbesondere ist der Verkehr
mit „solchen Personen, welche an eiternden Ge¬
schwüre», Hautansschlägen oder Wundrosen(Roth-
lauf) leiden, und die Benutzmig der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5. Bei jeder erheblichen, nach der Impfung
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuzuzieben,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Kenntniß zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kanu ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 11,
nicht in das Jmpflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätesten« am
Tcrmintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

~ . . sorgfältigist auf--i-8 7. Der Impfschein
zu bewahren.

Wiesbaden , 16. April 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte, welche in ihrer

Privalpraxis Jmpfungeii vornehmen, mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des Bundesrathes
vom 28. Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-
aesetzes nebst den Erläuterungen hierzu (Extra-
Beilage zu No. 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29. März 1900)
aufmcrh'am.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be¬
sonders auf die 88 16 und 17 a. a. O. hin,
welche lanten:

„8 16. Die Impfung wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommcn, und
War bei Erstimpflüigen auf dem rechten, bei
Wiedenmpflingeli aus dem linken Arme. Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimeter Länge. Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens2 Centimeter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Impfen sind zu vermeiden. Einmaliges
Einstrcichen der Lymphe in die durch An-
spannen der Haut klaffend gehallencn
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

liebritz gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgcfüllt oder
zu spätere» Impfungen verwendet werden.

8 17. Die Erstimpfung hat al« erfolg¬
reich zu gelten, wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung vo» Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

Drnckexemplarc der Vorschriften, welche von
den Acrzlk» bei der Au«füd>ung de« Jmpfgeschäftcs
zu befolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Impflinge und Wieder-
impflingc sind i» der Buchdruckerei vo Plaum,
Moritzstraße No. 27, hiersclbst zu habe».

Ferner mache ich wiederholt darauf aufmerk¬
sam, daß Seitens der Herren Aerzte bei Abgabe
von Zengnisstn, in welchen gemäß der 88 2 und 10
des Rcichsimpfgesetzes von, 8. April 1874 in gültiger
Form (8 10) die Nothwrudigkeit der Zurückstellung
eines Impfling » bezw. Wiederimpfling« bescheinigt
werden soll, nur da» durch den BundcsrathS-
beschlnß vom 30. Oktober 1874 (Min.-Bl . f.
i. V. S . 235) vorgeschriebene Formular 6 zu be¬
nutzen ist. E» unterliegt dabei keinem Bedenke»,
wenn da« Wort „kann" des Vordrucks in drm
bezeichnetenFormular gecigiietenfall» in »konnte"
umgeändcrt wird.

Ist ein Jmpfpflichtigerauf Grund eines ärzt¬
lichen Zeugniffe» vo» der Impfung -weimal befreit
worden, so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen (8 2 Abs. 2
des JmpfgelktzcS). *

Wiesbaden , den 16. April 1902.
Der Polizei-Präsident. St,  Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde»

beschlnsie? vom 29. Mai 1893 in der durch di»
Beschlüsse des Gemeinderatbs vom 6. und deS
Bürgerausschusses vom 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung mit dein Bemerken
zur Kenntniß gebracht, daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschrift gemäß 8 H des Gesetzes,
vom 9. März 1889 für jeden Uebertretnngsfall
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft
bestraft werden kann.

8 1. Innerhalb ' des Gemeindcbczirksder
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren, Kühen. Rindern, Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs¬
mäßig, als das nicht gewerbsmäßig betrieben«
Schlachten, nur in der städtischen Schlachthaus»
aulage vorgenommen werden. Ausnahmsweise kamz
nur den Bewohnern entleacuer Gedöste, z. B.
Adamsthalcr Hof, Fasanerie. Platte u. A. auf
besonderen Antrag durch dm Ncmeinderatb gestattet
werden, das Schlachten für ibrcn Bedarf (Haus»
schlachten! auf dem Geb äste vorzunehmen.

Wenn ein Tbier (Satz 3 des 8 1) außerhalb
der Schlachthausanlage durch Beinbruch. Lähmung,
schwere Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist^
so kann dasselbe, wenn ein apvrobirter Tbierarzt
die Notliwendigkeit rnpr sofortigen Abschlachtnng
bescheinigt, in dem Gehöft getödtet und die Ab¬
schlachtnng vorgenomnwn werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnte«
Beschciiiiguiigüber die Nathwendigkeit der sofortigen
Abschlachtnngder Schlachtbausverwaltung und dem
Accise-Jnsvector alsbald Anzeige zu erstatten. Das
gffchlachtetc Tbier einschließlich der Geweide mutz
bis zur Ankunft des Schlachtbans-Director« oder
dessen sachverständiaen Vertreter«aufgehoben werde«,
welcher nach stattgebabter Besichtigung über dl«
Verwendbarkeit de« Fleische« entscheidet, wie weny
dŵ Schlachtung in dem Schlachthaus stattgesunde^

Wiesbaden , 1. März 1903.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polizeiverordnung vom 12. März 1884,

13. Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendes
bestimmt:

8 1. Montags, Mittwochs und Freitag« in
ieder Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zwar auf dem Platze zwilchen dem Groß- und
Kleinviedstalle daselbst, Viehmorkt statt. Fällt auf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgehalten.

8 3. Der Vichmarkt für Großvieh beginnt
um 11.30 Ubr Vormittags, derfmigc für Kleinvich
sexcl. Zuchtschweine) um 11 Ubr Vormittag« nn»
derjenige für Zuchtschweine um 8 Ubr Morgen«.

8 4. Bis zum Schluß de« Markte? ist der
Verkehr mit Vieh allein ans die SchloÄthan«-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt»
aemarkima ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieb untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
der Marktes in der Schlachtbaur-Anlaae verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleuteunter
unter fick keinen Viebbandel betreiben.

8 5. Rack Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Rachmittaas. stebt es Jedem frei, da« aus dem
Mnrlt aiifgetrikbencVieb dorten ferner seilzuhalten
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt z» verbringen.

8 6. Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachtbaus-Anlage verkaufen. E« ist untersagt,
solches Vieh zum Zwecke des Berkanfes oder
Tausche« in die Stadt zu bringem

8 9. Ans den Morst darf nur gesunde« Vieh
gebracht werden. Er unterliegt alles z»m Markt
gebrachte Vieh der volizeilichcn Beschau(ckr. 8 17
des Rcichs-Viebseuchenaesetze« vom 23. Jnni 1880̂ ,

8 11. Sofern nicht nach den allaemriuen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, werde«
Uebertretnngen dieser Vorschriften mit Geldbnß«
b>« z» 9 Mk. und im Falle de« Unvermögeu« mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft. *

Wiesbaden , 1. Mär, 1903.
_Der Magistrat.

Beschluß.
ar. ® on  dkl » Wege zwischen der 6. Gewmn

„Atzelberg und den Parzellen No. 6915 »nd «Sst
de« Lagerbnch« wird der auf dem Plane mi

0- E- -A- bezeichnet?Theil nach ordmmgS
mäßiger Durchführung des gemäß 8 57 de. Za
ständigst,isgesttzes von, 1. August 1883 eiugeleitrtr,
Verfahren« hierdurch eingezogen. '

Wiesbaden , 22. April 1903.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körn«

Bekanntuiachuug.
Schnl - elderiaß betreff «» ».

. , .̂ . kleinen Anzahl bedürftiger. würR« «.
durch Fleiß, Fortschritte „nd gust» Betrsaenßch
auszeichiicnder Zöglinge der Oberreokschulelbahêch
Mädchenschule„nd der Mittelfchnien kann datz
Schulgeld ganz oder thrfiweise erlaffen tontafe
Jüngere » Kindern, dl« noch keine fremden Sprache«
erlerne» wird kein Schnlaelderlatz atHibrL

Gesuche sind binnen 14 Tagen bei den i
Dnectoren und Rectoren der genannten ~
cinznreichen.

Wiesbaden , dm 33. April 1903.
Die SchnigeldmSatz-Conzmrlp «« .



9kUe  s . 29 . April 1902. Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagblatts. 4. Jahrgang. No.

Preise für Natnral .̂ n und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vo« 21. bis einschl. 27. April 1902.

troh
I. Kruchtmarkt.
.p . IM K.
. . 100 .
. „ 100 .
II. PitSurarkt.

Ochse«: I. Onalität . p. 50 K.Kn
Kühe: I. Qualität P. 50 '

II. „ . „ 50 ,
Schweine . p. „
Kälber. „
Hammel . . „ „

IH. Mictnakie«.
Butter . p. K.
Eier . p. 25 St.
Handkäs« . . . . „ 100
Fabrikkäse. . . . „100
Eßkartoffeln. . . p. 100 K.
Kartoffeln. v. K.
Zwiebeln. „ „
Zwiebeln. p. 50 K.
Blumenkohl . . . . p . St.
Kopfsalat . „

Wiesbaden, den 26."April 1902.

Preis.
Niedr.
Preis. Höchst.Preis.

Rikdr.Pret». » ; ■
»übt.
Preis.

A * 4 4 4 4 * 4
17i80 17— Spargel . . . . 2

22
80 —— ——

6öl) 640 Wirsing . . . . — —20 Eine Ente. —— ——
9— 7 80 Weißkraut . . . —20 —15 Eine Tanbe. 1— —50

Weißkraut . . . . . p. 50 K. —— —— Ein Hahn. —— ——
72— 70— Rotbkrant . . . . . . p. K. —18 —16 Ein Hnbn. 220 160
67— 65— Gelbe Rüben . . —16 —15 Ein Feldhuhn. —— —
66— 65— Weiße Rüben . . —— —— Aal . p. K. 320 240
59 56— Koblrabi, obererd. ff ) —— —— Hecht. „ „ 8 20 820
120 1 12 Koblrabi. . . . . u m — 8 — 7 Backfische. —80 —60
150 1 10 Grünkohl . . .
128 120 Römisch-Kohl . . —30 —20 IV. Arod nnd Weßk.

13
10 Petersilien . . . —70 —60 Schwarzbrod: Langbrvdp. 0,«K. —15 —

250 2 Borre. . . p . St. Ü 2 „ s. 52 43
150 125 Sellerie . . . . —20 —15 Rnndbrod. 0,6 K. —13 —18
7 — 4— Same Kirschen . . . . p. K. —— —— L. —45 —46
4— 350 Staebelbeeren. . . . . „ —— —— Weißbrod: ». 1 Wasserweck. . — 3 — 3
6— 4— Preißelbeeren. . —— —— b. 1 Milchbrödche». - 3 — 8

— 8 — 7 Trauben. . . . —— —— Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. 32 50 30—
—22 —20 Aepsel . . . . —80 —ro ,. I . „ 100 „ 28— 28—
8— 8— Birnen . . . . —80 —50 .. II . „ 100 „ 26— 26—

—70 —30 Zwetschen . . . . , —— —— Noggemnehl: No. 0 . p. 100 „ 24 50 24
1— 12 — 8 Kastanien . . . " 50 —50 . I . 100 ., 22 — 8160

V. Mteisch.
Ochsenfleisch: von der Keulep. K.

Bauchfleisch. . ..
Kuh- oder Rindfleisch.
Schweiueflcisch. .
Kalbfleisch.
Hammelfleisch. . . .
Schasfleisch.
Dörrfleisch.
Solberfleisch.
Schinken.
Speck(geräuchert) . . .
Schweineschmalz. . .
Nierenfett.
Schwartenmage»: frisch.

„ geräuchert
Bratwurst.
Fleischwurst.
Leber-u. Blutwurst: frisch

geräuchert

Städt . Acetse-Amt.

v«a>>.
T2

1

160 .
140

84
180

20
00
60
84
80
60
80
60
80

Ortsstatut
für die obligatorische kaufmännische Fort¬

bildungsschulein Wiesbaden.
Auf Grund der S§ 120, 142 und 150 der

kewerbeordnung für da« Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachuna vom 26. Juli 1900
(R.-G.-Bl. S . 871 ff.) wird nach Anhörung
detheiligter Handeltreibender und Angestellter mit
Zustimmung der Stadtverordneten-Vcrsammluiig

achstehendes festgesetzt.
8 1.

Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬
mäßig aufbaltendeii Angestellten beiderlei Geschlechts
inWiesbadenerHandelsgeschäften.die das 18.Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben, sind verpflichtet,
die Hierselbst errichtete öffentliche kanfniännische
Fortbildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
theilzunehmen.

Die Festsetzung der Lehrfächer, der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die anitlichen Bekannt¬
machungen de« Magistrats zur öffentlichen Kcnnt-
»iß gebracht.

8 2.
Dauernd befreit von dieser Verpflichtung sind

solche Angestellte, welche dem Schulvorstand den
Nachweis führen, daß sie in alle» Lehrfächern der
kaufmännischen Fortbildungsschule diejenigen Kcnnt-
niff«und Fertigkeiten besitzen, deren Aneignung das
Ziel der Anstalt bildet. Diejenigen, welche nur
in einzelnen Lehrfächern diese Reffe Nachweisen,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden.

• § 3.
Angestellte, die über 18 Jahre alt find, oder

im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben, können, wenn
der Platz ausrcicht, auf ihr Ansuchen von dem
Schulvorstande zur Theilnahme am Unterricht
zugelassen werden.

84.
Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete,

in einem Handelsgeschäft angestelltc Person, ist der
sie beschäftigende Handeltreibende, sofern er im
Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt oder sei»
Gewerbe betreibt, verpflichtet, unbeschadet seiner
Ersatzanspruches an die Eltern oder den Vormund
des Schülers(der Schülerin) einen Beitrag zu den
Kosten der Unterhaltung der Schule von halb¬
jährlich 20 Mk. oder 10 Mk. im Voraus an die
Kasse der kaufmännischen Fortbildungsschule zu
leisten, je nachdem der Schüler (die Schülerin) an
dem fremdsprachlichen Unterricht thcilnimmt oder
nicht. Freiwillig die Schule Besuchende haben den¬
selben Beitrag als Schulgeld zu zahlen. Bei nach-
itwiesener Bedürftigkeit des zahlunaspflichtigen
vandeltreibenden, des freiwilligen Schülers (der
Schülerin) und deren Eltern kann das Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt öder
-rlaffen werden. Endigt das Arbeitsverhältniß
innerhalb4Wochen, so wird kein Schulgeld erhoben.

85.
Zur Sickerung des regelmäßigen Besuchs der

Fortbilduirgsschnledurch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eine» gebührlichen Verhallen«
der Schüler(Schülerinnen) werden folgende Be-
stimninngen erlassen:

1. Die zuni Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten, sowie die freiwilligen Schüler
(Schülerinnen) müssen den Anforderungen des
SchulvorstandesFolge leisten, iurdesondere sich zu
den für sic bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einfindcn und dürfen dieselben ohne Erlaubniß des
Schulvorstandes, oder eine nach dessen Ernieffen
gennaendc Entschuldigungweder ganz noch zum
Tbeil vcrsäninen.

2. Sie müssen die sür die Stunden vor-
peschrirbencn Lernmittel in ordentlich gehaltenem
Zustande in den Unterricht mitbringen.

3. Sie haben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stet« mit der schuldigen Achtung»nd Ehrerbietung
zu begegnen.

4. Sie dürfen den Unterricht nickt durch un¬
gebührliches Betragen störe», noch di«Schulgeräthe
und Lehrmittel verderben oder beschädigen.

5. Sic haben sich auf dem Wege zur und von
der Schule gestttet zu benehmen und jedes Unfugs
und Lärmen? zu enthalten.

6. Sic haben die Bestimmungen der für die
kaufniännische Fortbildungsschule zu erlassenden
Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungenwerden nach§ 150 No. 4
der Gewerbeordnung in der Faffung der Bekannt¬
machung vom 26. Juli 1900 (R.-G.-Bl. 871 ff.)
mit Geldstrafe bi« zu 20 Mk., im Unvermögcnsfalle
mit Hajt bi« zu 3 Tagen bestraft, sofern nicht nach
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist.

8 «.
Eltern und Vormünder dürfen ihr« zum Be¬

suche der Fortbildungsschule verpflichteter, Söhne
und Töchter oder Mündel nicht davon abhalten.

müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren.

8 7.
Die Handeltreibenden haben die von ihnen

beschäftigte», nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6. Tage nach
deren Annahme zum Eintritt in die Foribildnngs-
schulc bei dem Magistrat anzumelden und spätesten«
am 3. Tage nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisscs beim Magistrat 'wieder abznmclden. Sie
haben die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen,
daß sie rechtzeitig und, soweit erforderlich, um-
gckleidet im Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigten Angestellte», die durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert waren, bei dem
nächsten Besuch« der Fortbildungsschule hierüber
eine Bescheinigung mitzngeben. Wenn sie wünschen,
daß Angestellte ans dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oder
für längere Zeit entbunden werden, so haben sie
dies bei den: Leiter der Schule so zeitig vorher
zu beantragen, daß dieser nöthigenfalls die Ent¬
scheidung des Schulvorstandeseinholen kann.

8 9-
Eltern und Vormünder, die dem§ 6 entgegen¬

handeln, und Handeltreibende, welche die ini § 7
vorgescbriebcnen An- und Abmeldungen überhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig machen, oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestellten ver¬
anlassen, den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
zum Theil zu versäumen, oder ihnen die iin § 8
vorgeschriebene Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn die SchulpflichttgenKrankheits halber die
Schule versäumt haben, werden nach§ 150 No. 4
der Gewerbe-Ordnung in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26. Juli 1900 (R.-G.-Bl.
S . 871 ff.) mit Geldstrafe bis zu 20 Mk. oder im
Unvermdgensfalle mit Haft bis zu8 Tagen bestraft.

Wiesbaden, den 1l. Dezember 1901.
Der Magistrat, van Jbcll.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirksausschusses
vom6. Februar 1902. J .-Ro. B. A. 53.

Vorstehendes Ortsstatut wird mit dem Be¬
merken bekannt gemacht, daß vorerst nur die unterste
Stufe der im Ganzen für niännliche Angestellte
auf drei, kür weibliche Angestellte auf zwei Jahre
berechneten Unterrichtskurse eingerichtet werden soll,
»nd daß der Schulzwang dementsprechendauf
solche Angestellte beschränkt bleibe» soll, die am
1. Januar 1902 oder später in hiesige Geschäfte
eingctretcn sind.

Die hiesigen Handeltreibendenwerden zugleich
gufgefordert, alle von ibnen beschäftigten, »ach dem
Ortsflatnt schnlpflichtigrn Personen, die seit dein
1. Januar I. I . bet ibnen eingetreten sind, binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffentlichung dieser
Aufforderung und alle in der Folge eintretcnden
schulpflichtigen Personen spätestens am sechsten Tage
nach deren Annahme zuni Eintritt in die Fort¬
bildungsschule im Rathhause, Zimmer No. 3, an-
znmelde», wo auch An- und Nbmeldeformulare
auryegeben werden. *

Wiesbaden, den1. April 1902.
Der Magistrat.

Auszug ans der Straßen -Polizei-
Berordnunq vom 18 . Sept . 199 « .

8 56.
4. Kinder unter 10 Zabren, welche sich nickt

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in »»sauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlage»
und Straßen ausgestellte» Ruhebänke, welche die
Bezeichnnng „Kurverwolluug" oder „Bau-
verwaltnng" tragen, untersagt. *

8 57.
Verkehr in der Kochbr»»»»»«» -Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be¬
gleitung erwachsener Personen, Kinderwärlerinuen
jedoch, die sich in Ausübung ihres Berufe« be¬
finden, überbanpt der Aufenthalt in der Kock-
brnnnen- Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung, seiner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Ans»»t-
balt in der Kochbrnnncir-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom1. April bis 1. November
ist das Rauche» in dek Kochbninnen-Aiilage bis
9 Ilhr Bormittag« verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brunncn-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Briinnenmnsik darf die Ver-
bnldungsstraßc zwischen TaunuSstraßc und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur ln: Schritt
befahren werden.

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer Gasleitung in dem

Feldweg von der Varkstraßc, Gärtnerei Weber
nach der Villa Panorama, wird derselbe vom
25. April er. ab auf die Dauer der Arbeit für
Fuhrwerk gesperrt. *

Wiesbaden, den 23. April 1902.
Der Oberbürgermeister. I . V.: Körner.

Verdingung.
Die Aussührung der Maurerarbeiten für

den Dnrchbrncki der .Heidenmauer soll im
Wege der öffentliche» Ausschreibungverdungen
werden.

Angcbotsfonuulare könne» während der Vor-
mittagsdikiiststuiiden im Rathhause, Zimmer No. 41,
eiiigcfcben, auch vo» dort gegen Baarzahlung oder
bestellaeldfreie Einsendung von 2b Psg. von unserem
technischen Secrctär Andretz bezogen werden.

Verschioffene und mit entsprechender Aufschrift
,,H. A. 86" versehene Angebote sind spätesten«
bis Tamstaa , den 3. Mai 1902, Vor¬
mittags 10 Uhr, hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschricbenen und aur-
gefüllten Verdingunasformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

ZnschlagSfriii: 30 Tage.
Wiesbaden, den 22. April 1902.

Stadtbanamt , Abthcilung fiir Hochbau.
Verdingung.

Die Aussührung der im Bereiche der Stadt¬
bauamtes Wiesbaden während der Rechnungs¬
jahres 1902 vorkomnieiiden AsphaltirunDS-
Arbeiten (einschl. Lieferung aller Materialien)
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

AngebotSformulare und Verdingungsunter¬
lagen könne» während der Vormittagsdienflflunden
im Rathhause, Zimmer No. 44 eingesehen. die
VeidinguilgSunteilagenauch von dort gegen Baar¬
zahlung oder bestellgeidfreic Einsendung von1Mk.
bezogen weide».

Verschlossene und mit der Aufschrift „Str.
B . Sl. No. 700 " versehene Angebote find
spätestens bis

Montag , den 8. Mai 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinende» Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbenen und auS-

gefüllten Verdingungsrormular cingercichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

ZuicblagSsrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 25. Avril 1902.

Stadtbauamt, Nbth. für Straßenbau.

Bekanntmachung.
Städtische Volksbadeanstalten am Schloß

platz und an der KirchhofSgaffe.
Am 1. Mai beginnt der Sommcrbetrieb.
Die Bäder sind von diesem Tage an aeöffnet:

an den Wochentagen von 6 Uhr Morgens
bis 9 Uhr Abends,

an Sonn- und Feiertagen bis 11 Uhr
Vormittags.

Wannenbäder werden au Männer von 1 Uhr
bis 3'/, Uhr Nachmittags abgegeben. *

Alle übrigen Bestimmungen bleiben in Krall.
Das Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Am 1. Mai sollen vorläufig di- nach-

bcnannten Straßen an da» Versorgungsnetz
der Hochzone angefchloflen werden, »nd »war:

Die obere Kapcllenflraße von der EmL»« -
straßc aufwärts, die Emillenstraße, da»
Dambachthal von der Neichancrstraße auf¬
wärts, die Neubauerstraße, die Geirberg-
ftraße zwilchen Neubanerstraße und Jdsterner-
weg. der Neuberg und der Jdüeinerwcg.

Hierdurch entsteht in den bktr. Wasser¬
leitungen ein erhöhter Druck, beispielsweise
im untere» Dambachthal bi« zu 10 Atm. (100m
Wassersäule). Er liegt daher zur Vermeidung ev.
Robibrüche rc. im Interesse der anliegenden Haus¬
besitzer. ihre Hausleitnngen nöthigenfalls durch
ineii Jnstallatc.tr »achprüsen zu lasten, da die

diesseitige Verwaltung für einen an» nicht
genügender SlnSsührnng de,« . Verwendung
schwachen Material« event. entstehenden Schaden
keinesfalls auKonmien kann. *

Wiesbaden, den 11. April 1902.
Di« Direetion

der Master«, Ga«, und Elektrizitätswerke.

Bekanntmachung.
Der Fruchlmarkt beginnt während der

Sommermonate(April bis einschließlich Septemdech
um 9 Ilhr Vormittag«. *

Städt . Aeeiscamt.

Bekanntmachung.
Für städtische Fond« sind 223,000 Mark-

ganz oder in Theilbeträgcn— gegen doppelte ge¬
richtliche Sicherheit aus hiesige Gebäude und
Grundstücke zu 4"/» Zinsen alsbald anszul' ihen.
Bewerbn ngen werden im Rathhause. Zimmer No.28,
entgegengenommen. *

Wiesbaden , den 21. Avril 1902.
_ Der Magistrat.
Zum Schntzcder Fener -Telegraphev.

Die 88 817 und 318 des Deutschen Reick»
Strafgesetzbuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder störe::, mit Gefängnißstrafc bi»zu
3 Jahren, bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt
airziffehen ist, weisen wir gleichzeitig darauf«n,
daß eine Verhinderung oder Storung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Aoiatoren oder tue
Leitungsdrähte beschädigt, oder daß durch Ver-
schlinauna der Drähte sogenannte Erdverbindungen
herbeigesührt werden.

Solche Erdverbmdnnaen könne:: dadurch ent¬
stehen, daß die LeitungSdrabtr mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahne»:, Baugerüsttheilen und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitung«»
anderer elektrischer Anlagen de« Feuer-Telegii"hm-,
der Feuer-Telephone- und Akarmleitongenverwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen sedc Beschädigung der
Tclegraphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Jutereste der
Feuersicherheit iniserer Stadt die Geschäftsleute unh
Hausbesitzer, welche eiue derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenomwen haben, ersucht, die»
sofort auf der Feuerwache, 9Ut»6»ff< 6, auzew»
z» wollen, darmt die umgehende Deiektigung de»
VetriebShindernisteS durch den städtischen Bia—,
Dircctor veranlaßt werden kam».
_Der Brand-Dircetor.

Bekanntmachung.
Der Plan über dieErrichtrrng einer oberirdff'̂

Telegrapheattttiean der Landstraße von v>
bach nach Kastei (Rhein) liegt bei dem Postamt
Biebrich au«. F'

Biebrich, den 26. April 1902.
_ Kaiserliches Postamt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein- Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Geseflsehnft.
Abfahrten von Biebtieh Morgen» 8, 10

12.50 bis Köln; Nachmittags».SOYitor an H
und Feiertagen), 4.90 (Gütersehifl) bis Bit
Täglich« Gepäckbeförderung. Bfllets und—

“ in Wiesbaden bei den» Agent W.kunft
Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich- Mainser Dampfschifffahrt
August Waldmunn.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strasse
Beste Gelegenheit nach

Biebrich—Wiesbaden—Mains.
Sommer-Fahrplan.

Von Biebrich nach Mains(ah Schloss):
100«* Udo 120®* i « 2«o 8» 400 5°° ff» 70# ffA
9°0f (an nnd ab Kaiaerstraase-CesxtralbaimM*
16 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich(ab StadihaUe):
900» io#o 1100* 12001« 200  gw 4* 5* 6*
8°°t (an n. ab Kaiserstrasee OBntndbahntrt“
5 Min. später).

* Nnr Sonn- und Feiertags,
t An Woehentagen ab l . Jnai bis L
Sonn- n. Feiertags Extratouren. —

für Gesellschaften.
Frachtgüter 36 Pf. per 100 Kg.

Heliand -Amerfkn -Llnlo.
(General- Agenten für Wiesbaden!

J. SchottenfelsA Co* Thea ter-Co'
D. „Byndam“ von Rotterdam nach

18. April4.10 Nm. Lisard passiri 1
dam“von Rotterdam naehKearyork, 20.
in Newrork eingotroffen. D. »Siitr
Newyork nach Rotterdam, 19. April
Newyork abgegangen mit 180 Käjflta-
Passagieren8. Clasae. D. »Rotterdam*tob
York naoh Rotterdam, 16 Avril Ym. in
dam eingotroffen. D. „Ans
nach Rotterdam , 22. April
passlrt.

S*

Snut uub Settag btt 8. SchtlltaHerg 'Ichen H,l>Buchbru«etei In Slfeltiabcr
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